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Satzung “Internationale Gesellschaft GartenTherapie“  

vom 16.09.2011 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Internationale Gesellschaft GartenTherapie“,  

nachfolgend IGGT genannt. 
 

(2) Sitz der IGGT ist Grünberg/ Hessen. 
 

(3) Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. 
 

(4)   Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51, 

52 AO. Zweck des Vereins ist  die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der 
Berufsbildung und des öffentlichen Gesundheitswesens. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere erreicht durch die Durchführung wissenschaftlicher 
Veranstaltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Entwicklung von 
Aus- und Weiterbildungskonzepten, Förderung des Meinungsaustausches in Fachforen und 
Kongressen sowie durch Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der medizinisch-therapeutischen 
Fachrichtung „Garten-Therapie“ in Deutschland, Österreich der Schweiz und anderen 
europäischen Ländern. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
§ 3 Mitgliedschaft  
 

(1) Die IGGT hat Vollmitglieder und Fördermitglieder. Die Gründung der IGGT erfolgt 
länderübergreifend in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die IGGT ist als Internationale 
Gesellschaft ausdrücklich offen auch für Mitglieder und Partner weiterer Länder. 
 
(2) Vollmitglieder der IGGT können natürliche und juristische Personen, Vereine und Verbände, 
öffentliche oder private Institutionen oder Organisationen sein. 
 
(3) Fördermitglieder der IGGT können natürliche und juristische Personen, Vereine und Verbände, 
öffentliche oder private Institutionen oder Organisationen sein, die bereit sind die Ziele der 
Gesellschaft ideell und materiell zu fördern. 
 

 

 
§ 4 Beitrag 
 
(1) Über die Beitragshöhe der Mitglieder entscheidet der Vorstand durch Aufstellung einer 
Beitragsordnung. 
 
(2) Der Jahresbeitrag ist für das laufende Geschäftsjahr zu entrichten. Spenden darüber hinaus sind 
möglich. 
 
 
 














